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Beschluss  

 

TOP I.6 
 
Abschlussbericht, Diskussionsentwurf und Begleitbericht der 
Länderarbeitsgruppe „Managerverantwortlichkeit“ 
 

Berichterstatter: Bayern 

 

 

a. Die Justizministerinnen und Justizminister nehmen den Abschlussbericht, den 

Diskussionsentwurf und den Begleitbericht der Arbeitsgruppe „Manager-

verantwortlichkeit“ zur Kenntnis. 

 

b. Sie stellen fest, dass der Gesetzgeber in den letzten Jahren den gewichtigsten 

Problemen durch Änderungen im Aktienrecht begegnet ist. Sie sind allerdings der 

Auffassung, eine Reduzierung der Zahl der gleichzeitig zulässigen 

Aufsichtsratsmandate, eine echte uneinschränkbare Karenzzeit für einen Wechsel 

vom Vorstand in den Aufsichtsrat und eine besondere Verpflichtung der Vorstands- 

und Aufsichtsratsmitglieder von Unternehmungen auf die Nachhaltigkeit wären 

weitere gesetzliche Möglichkeiten, um Verantwortungsdefiziten im Management 

vorzubeugen.  

Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister stellt diese Ziele 

allerdings solange zurück, bis die Auswirkungen der letzten Änderungen des 

Aktienrechts eingeschätzt werden können. 

 

 

 


